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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
 
Wenn nichts anderes vereinbart, gelten die folgenden Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen: 

1. Allgemeines  

Für unsere Lieferungen gelten stets diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, 
sofern und soweit zwischen uns als Verkäufer und dem Käufer nicht übereinstimmend und 
schriftlich etwas anderes vereinbart worden ist. Insoweit die allgemeinen und speziellen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen keine Regelungen enthalten, gilt das Schweizerische Ob-
ligationenrecht. 

Annahme der bestellten Ware bedeutet in jedem Fall Anerkennung dieser «Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen» durch den Käufer. Alle Einkaufsbedingungen des Käu-
fers sind für unsere Lieferungen unverbindlich, auch wenn sie unsererseits nicht ausdrück-
lich abgelehnt und/oder beanstandet werden. 

Die vorliegenden Bedingungen gelten auch für Folgebestellungen sowie generell bei künfti-
gen Bestellungen unserer Produkte. 

2. Preise  

Wo nicht anders vermerkt, ist die Mehrwertsteuer in den Preisen nicht inbegriffen. Sie wird 
zum jeweils gültigen gesetzlichen Satz zusätzlich in Rechnung gestellt. 

Die Preise verstehen sich, wenn nichts anderes vermerkt ist, in CHF.  

3. Verpackung  

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis verrechnet und muss nicht zurückgenommen 
werden. Kisten, Palette usw. werden separat verrechnet. Nach der Franko-Retournierung 
werden diese gutgeschrieben. 

4. Versand/Versicherung/Tarife  

Sofern nichts anderes ausdrücklich verabredet worden ist, erfolgen die Lieferungen FCA 
Zuchwil Incoterms 2010. Die Ware reist auf Risiko des Käufers. Transport, Versicherung, 
Verzollung etc. sind Sache des Käufers.  

Sämtliche nach Vertragsabschluss eintretenden Erhöhungen von Tarifen und Gebühren wie 
Transportspesen, Versicherungsprämien, Zolle usw. gehen zu Lasten des Käufers, auch 
wenn wir Transport, Versicherung, Verzollung usw. übernommen haben; Ermässigungen 
werden dem Käufer gutgeschrieben.  

5. Mengentoleranzen 

Für Spezialanfertigungen behalten wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung von 10% vor. 
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6. Lieferfrist  

Ereignisse höherer Gewalt entbinden uns von der Einhaltung der genannten Lieferfristen. 
Als Ereignisse höherer Gewalt gelten u.a.: Mobilmachung, Krieg, Sabotageakte, Streiks, 
Aussperrungen, Unruhen, Demonstrationen, Revolution, behördliche Verfügungen, Roh-
stoffmangel, Überschwemmung, Sturm, Feuer und sonstige Elementarereignisse wie auch 
alle anderen unvorhergesehenen Unterbrechungen im Betrieb des Werkes des Verkäufers 
oder seiner Lieferanten. 

7. Kontrolle der Lieferung  

Die gelieferte Ware ist bei Empfang durch den Käufer zu prüfen, auf jeden Fall jedoch vor 
einer allfälligen Verarbeitung. Beanstandungen betreffend Gewicht oder Stückzahl sowie 
Mängelrügen betreffend Beschaffenheit der Ware sind nur gültig, wenn sie uns innert 8 Ta-
gen nach Erhalt der Ware schriftlich mitgeteilt werden und wir diese vor Ort prüfen können, 
ansonsten verwirken die Mängelrechte. 

8. Zahlungsverzug  

Hält der Käufer die festgelegten Zahlungsbedingungen nicht ein oder wird er zahlungsunfä-
hig, werden unsere sämtlichen Guthaben ihm gegenüber, gleichgültig, welches die verein-
barten Zahlungstermine sind, zur Zahlung fällig und können von uns sofort eingefordert 
werden. Der Verzugszins beträgt 6 % p.a. Gelangt der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, 
steht uns ausserdem und ohne den Käufer besonders zu mahnen, das Recht zu, vom Ver-
trag zurückzutreten. Der Käufer hat uns für den entstandenen Schaden vollen Ersatz zu 
leisten. Wir sind ferner berechtigt, alle dem Käufer bereits bestätigten, aber noch nicht aus-
geführten oder in der Ausführung befindlichen Aufträge fristlos zu annullieren. 

9. Eigentumsvorbehalt (EV) 

Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung unser Eigentum. An 
vom Käufer veräusserter Ware geht unser Eigentum nicht unter. Der Besteller tritt seine 
Forderungen aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an uns ab.  

Der Käufer ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutz unseres Eigentums erforderlich 
sind, mitzuwirken. Er erteilt mit dem Vertragsschluss sein Einverständnis zur Eintragung des 
EV ins EV-Register (Art. 715 ZGB).  

Wir sind ausdrücklich ermächtigt, die Ware physisch zurückzuholen. 

10. Haftung des Verkäufers  

Im Falle von gerechtfertigten Beanstandungen oder Mängelrügen beschränkt sich unsere 
Haftung auf den kostenlosen Ersatz der beanstandeten bzw. mangelhaften Ware. Darüber 
hinaus hat der Käufer keine weiteren Ansprüche uns gegenüber. Somit hat der Käufer kein 
Recht auf Wandelung, Minderung oder irgendwelchen Schadenersatz, wie z.B. wegen ent-
gangenem Gewinn. Ausgeschlossen sind insbesondere auch Ansprüche des Käufers auf 
Ersatz von indirektem, unmittelbarem oder mittelbarem Schaden oder Folgeschaden sowie 
aller sonstigen Kosten, die dem Käufer im Zusammenhang mit der gerechtfertigterweise 
beanstandeten Ware entstanden sind. Vorbehalten bleiben zwingende Bestimmungen des 
materiellen Rechtes der Schweiz. Aus mündlichen Angaben unseres Personals kann der 
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Käufer keine Zusicherung für Eigenschaften des Materials für die Anwendung im Einzelfall 
und damit auch keine Haftung unsererseits ableiten. Dasselbe gilt für Angaben von nicht-
zeichnungsberechtigten Mitarbeitern in E-Mails. 

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht 

Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand für alle sich im Zusammenhang mit unse-
ren Lieferungen und für das Verhältnis zwischen uns und dem Käufer ergebenden Streitig-
keiten ist CH-4528 Zuchwil. Wir sind indessen berechtigt, den Käufer auch an dessen jewei-
ligem Sitz zu belangen. 

Es gilt ausschliesslich das materielle Recht der Schweiz unter Ausschluss der Bestimmun-
gen des sog. Wiener Kaufrechtes.  

 
Zuchwil, Juni 2011, Borer Chemie AG 
 

mailto:office@borer.ch
www.borer.ch

